
799 Recht auf Mitbestimmung und Mitgestaltung

sehe Verfassung erklärt gesellschaft
lich nützliche Tätigkeit zur ehren
vollen Pflicht jedes arbeitsfähigen 
Bürgers. Dabei geht sie von der Tat
sache aus, daß in der DDR die Ar
beit nicht mehr nur zur Befriedigung 
der elementarsten Lebensbedürf
nisse nötig ist, sondern gleichzeitig 
immer mehr zu einem inneren Be
dürfnis wird, und daß die Bürger im
mer besser erkennen, daß sie in der 
Arbeit ihre Fähigkeiten entwickeln 
können und sich als Persönlichkeit 
bestätigt und anerkannt finden. Ge
sellschaftlich nützlich ist jede Tätig
keit, die unmittelbar oder mittelbar 
gesellschaftliche Bedürfnisse befrie
digt und somit zum Fortschritt der 
sozialistischen Gesellschaft beiträgt. 
Das reicht von der Arbeit in soziali
stischen Betrieben und Produktions
genossenschaften bis zur Erziehung 
der Kinder durch nichtberufstätige 
Mütter. In diesem Sinne fördert das 
Recht die verantwortungsbewußte 
Wahrnehmung der Grundrechte 
und der ehrenvollen Pflicht zu ge
sellschaftlich nützlicher Arbeit. Staat 
und Gesellschaft wirken durch mo
ralische und materielle Hebel, durch 
sozialistische Erziehung und Bil
dung sowie durch ständige Verbes
serung der Arbeits- und Lebensbe
dingungen in Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik bei der 
Lösung der Hauptaufgabe darauf 
hin, daß die Bürger die ehrenvolle 
Pflicht zu gesellschaftlich nützlicher 
Arbeit freiwillig und zunehmend be
wußt erfüllen.

Recht auf Mitbestimmung und 
Mitgestaltung: in Art. 21 der Ver
fassung der DDR festgelegtes 
Grundrecht der Bürger (—*• Grund
rechte und Grundpflichten der Bür
ger), das ihnen die Möglichkeit si
chert, das politische, wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Leben der so
zialistischen Gesellschaft und des so
zialistischen Staates umfassend mit
zugestalten und somit aktiv an der 
Leitung der gesellschaftlichen Pro

zesse mitzuwirken. Das R. ist das 
entscheidende Grundrecht der Bür
ger der DDR, weil in ihm das Wesen 
des —* sozialistischen Staates, näm
lich die Ausübung aller politischen 
Macht durch die von der marxi
stisch-leninistischen Partei geführte 
Arbeiterklasse im Bündnis mit der 
Klasse der Genossenschaftsbauern, 
der Intelligenz und den anderen 
werktätigen Schichten, seinen Aus
druck findet. Die Verwirklichung 
des R. ist zugleich eine hohe morali
sche Verpflichtung für jeden Bürger. 
Die Garantie des R. liegt im Wesen 
der sozialistischen Staats- und Ge
sellschaftsordnung und wird in der 
Verfassung im einzelnen dargelegt. 
Das R. ist dadurch gewährleistet, 
daß die Bürger alle Machtorgane de
mokratisch wählen, an deren Tätig
keit, an der Leitung und Planung des 
gesellschaftlichen Lebens mitwir,- 
ken; Rechenschaft von den Volks
vertretungen, ihren Abgeordneten 
sowie den Leitern der staadichen 
Organe über deren Tätigkeit for
dern können; in gesellschaftlichen 
Organisationen ihrem Wollen Aus
druck geben können, sich mit ihren 
Vorschlägen und Eingaben an die 
staatlichen und gesellschaftlichen 
Organe wenden sowie in Volksab
stimmungen ihren Willen bekunden; 
das politische, wirtschaftliche, so
ziale und kulturelle Leben im Betrieb 
mitgestalten und immer umfassen
der und sachkundiger, vor allem 
durch die Gewerkschaften und de
ren Organe, an der Leitung und Pla
nung mitwirken können. Bürgerli
che Verfassungen, wie auch das 
Bonner Grundgesetz, kennen ein 
solches Grundrecht nicht. Statt des
sen enthalten sie die verschwom
mene Formulierung, wonach die 
Staatsgewalt vom Volke ausgehe. 
Damit soll die Herrschaft des staats
monopolistischen Kapitalismus ver
schleiert werden. In der Aubeuter- 
ordnung ist der Bürger von der Mit
bestimmung und Mitgestaltung des 
gesellschaftlichen Lebens ausge-


